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/- ZEICHENERKLARUNG

Art u. Maß der baulichen Nutzung
(91'", § 2 "b~ 4 Pl.lntVOI

WOHNBAUF.LÄCHEN

Reines Wohngebiet (§ 3 BauNYOI

Allgemeines Wohngebiet (~l, BouNVO)

Zohl der Vollgeschoss~als Hochstgrenze .,
Lljlla..H ,

Zohl der VollQeschosse IWlngend-

.T TerrassengeschOI1 mogllch

Grundftcichinzahl I' 11 h._l1

Gesch 0 nfloch en zahl I ~ lD ... ·1.

o.~

@
• aHne Bauweise-- - ,

• •••• ••

g9schlossene 8ouweise-'"

Abgrenzung unterschledl Nutzung ,l'~ H" h.~."

& Bougrenze t jJ I" I 100' \

.-
Grenze des raumlIchen Gel.tungsberelchs

;; IB' n .."

SCHALLSCHUTZBLENOE 2.50 m HOCH

---------

Flachen litt,' .," 51,,(

Geme InschoftssteLtplo tze

Kleingarten

Kl n der SPI elplo tz e

Otfentllche Parkflache

StroOenverkehrsfloche

I''''''''
hH' ..

VER K EHR 5 F L Ä C H E N 'lt ". , •. l U",

WE I T ER E NUT Z U N G 5 ART E N

G RU N F LAC H E Na'l~'I~'S. 1" .. ···, ....(
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r'~II"" ,. '111:.,

G Ga Gemelnschoftsgorogen---.J
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SATZUN G
AUfCiJrund der §§ 8 und folCiJende des Bunde15baugesetzes vom 23.6.• 196
(8GBl. I S~ 341), der VerordnunCiJ Uber die bauliche Nutzung von
Grund.tücken (Baunutzung15verordnunCiJ) des Bundesministeriums für

·Wohnungswesen. Städtebau und Raumordnung vom 26.11.1968 (BGBl. I
s. 1233) des § 1 der zweiten VerordnunCiJ der LandeareCiJierung zur
Durchführung des Bundesbaugesetzes vom 27.6.1961 (GBI. S. 208)
und des § 4 Aha. 1 der Gemeindeordnung fUr Baden-WUrtte~rg va.
25.7.1955 (GBI. 5. 129) in VerbindunCiJ Mit § 111 d~r Landesbauord
nunq für Baden-WUrttemberg vom 6.4.1964 (GBI. s. 151) hat der Ge
meinder.t der Stadt Wiesloch die zeichnerischen und schriftlichen
Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Schriftliche Festsetzungen § 9 (1) BBauG

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Reines WohnCiJebiet (WR), Ausnahmen nach § 3 (3) SauNVo sind
nicht zulässig.

1.2 Allgemeines Wohngebiet (WA), Ausnahmen nach.§ 4 (3) ziffer
1, 3, 4.lUJ\d 6/sind nicht zulJisslCiJ.,

2. Gestaltung der baulichen Anlagen

2.1 Dachfo~, Dachneigung:
Rein~l5 wohngebiet (WR): bis 4-geschossige Zeilen. sowie
10-geschossige Punkthäuser, Flachdach, Einzel- bzw. Dop
pelhäuser: Flach- oder Satteldach, Dachneigung 0_25°.
Allgemeines wohngebiet (WA): Dachneigung 0-250 •

2.2 Dachfarbe: dunkler Farbton

2.3 Außenfllichen: sind mit de. Baurechtsamt abzustimmen.

2.4 Sockel höhe gemessen ab Gehweghinterkante bei 4-geschos
sigen Gebäuden max. 0.60 m, bei Hausqcuppen, Doppel- und
Einzelhäuser, sowie im WA 0.40 m~

Ausnahmen können· zugelassen werden. wenn und soweit es
für die ordnungsgemäße &ntwässerung der Kellergeschosse
erford~lich ist bzw. wenn bei den Zeilen- und Punktbauten
aus gestalterischen GrUnden eine höhere Sockelhöhe zweck
mäßig wäre.

2.5 Kniestock: zulässig max. 0.30 m.

2.6 Es ist für jedes Gebäude nur eine Gemeinschaftsantenne für
Rundfunk- und Fernsehempfang zUläasig.

3. AUßengestaltung

3.1 Die nicht Uberbauten Grundstücksflächen. soweit sie nicht
.18 tlngang, Fußweg, Zutahrt usw. dienen, sind landschatts
gärtnerisch anzulegen.

3.2 Abfallbehälter (HUlleimer) sind nur innerhalb baulicher
Anlagen unterzobrinCiJen.

3.3 Werbeanlagen und Automaten sind im reinen Wohngebiet (WR)
nicht ZUlässig.

4. Garagen und Stellplätze

4.1 Für jede Wohneinheit ist ein Stellplatz oder eine Garage
auf dem. BauCiJrundstück oder den dafür besonders ausgewie
senen Flächen zu errichten. ",&oll deR l!l1e-GeMelnsctratts.

~a,te-i..J.,pJ.-iitze_(.GS t. aU5q,e.wleaenen-FHi.eh.,en-können-aue.h-Ga·c,.e
~n e~~ch~e we~en~ Die Gestaltung der Gemeinschafts
stellplätze ist 1n jedem Fall einheitlich vorzuneh.en~

4.2 Garagen dürfen eine lichte Höhe von 2;50 m nicht über
schreiten. Dach form: Flachdech.

-4.3 Werden Garegen und überdachte Stellplätze in Verbindung
mit Wohngebäuden erstellt, so sind sie entweder mit Flach
dach auszuführen oder es muß die Dachneigung, Dachform
und Firstrichtung dem Hauptgebäude angepaßt werden.

5. Einfriedigungen

5.1 Einfriedigungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen
sind nicht ZUlässig. Als Abgrenzung sind Hauer- bzw. Be
tonsockel oder Saums teine bis zu einer Höhe von max.
20 cm ZUlässig. .
Entlang der Ubrigen GrundstUcksgrenzen sind Zäune bis zu
einer Höhe von 1.00 • möqlich. Die Einholung einer Geneh
migung ist erforderlich~

6. Verbindungswege

6~1 Die privaten Verbindungswege zwischen den Wohngebäuden sind
einwandfrei zu beleuchten.

6~2 gie privaten Verbindungswege zwischen den Wohngebäuden sind
mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu belästen.

6.3 Elektrische Versorgungseinrichtungen wie Kabelverteiler
schränke, Straßenbeleuchtuogskä5ten und dergi. können

auf den nicht zur Bebauung ausgewiesenen Flächen errich
tet werden.



Bebauung.plan "s-traßenwieaen/straBenlic:ker"

Gemarkung Wie. loch

I. Allgdeinea

Das Gebiet 4e8 §estzu.tellenden Bebauunqsplenes "Straßenäcker/
straßenw1esen" iat 1m Fllchenautzungsplan-Entwurf als Wohnge
biet dargestellt. Das aauge~iat liegt westlich der Alen Heer
straße im An.~hluß an 4a8 Neubaugeb1et Bohn, ca. 1500 m vom
stadtkern entfernt. Die topographischen Verhältnisse des Plan
qe»ie~e8 sind aus den eingetragenen Scbichtlinien im Bebauungs
plan ersichtlich.

Das SaUqeläAde umfaßt ca~ 6,2 ba. Im Nord- und Westbereleh wird
48& B&Ugebdet von einer 38e kV-Leituftg Uberapannt, die erheb
liche &in8chränkunqen in der Nutzun; des Baugeb1etes mit s~ch

brinqt.
AuBerc1ell\ ist die bauliche Nutzung des Gellindes durch seine Lage
an stark belasteten Verkehrs.traBen be&inträcht~ot. Um den
Verkehr$lärm, der durch die umgebenden Verkehrsstraßen au&ge
laßt werden wird, fernzuhalten, ~st beabsichtigt, eine dichte
Bepflanzung efttlang aer Verkehr••traBen anaul.gen.

II. Grenze des r~m11chen Geltung_bereichs

Das Plangeb1.et wird be;renllt inL Sücien durch den Leirnbach, im
West durch den geplanten ZUbringer zur neuen ~eheungs5traße

B 3, 1~ Norden uurch Qen ~orh~enen F$ldweq Lgb.Nr. 3020 und
1m osten durch eine vorhandene au89.~aute Ortsstraße (Alte
H&erstralieJ.
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,IIr'O Bebauung

Im Plangebi~t istdle Erstellung von Einzelhäusern 1m süd

lichen Teil, so~ie 5 Punkthäuser mit 4, 8 und tO-Geschossen

sowie 2 Wohnblocks-mit 5 bis 8 Voll,eschossen vorgesehen. An

der Süd-Ost-Eckedes Plangebl€tes ist eine Fläche als allge
mein~s WOhngebiet (WA) und ein Sondergebiet (SO) zur Errichtung

vQn LänEi:en ausgewiesen.

Die beabSichtigte Bepauung ist an die vorhandenen Blockbauten

ostwärts und die ~unktbauten südöstlich des f1,angebietes ange-

glichen. \ .
;'1'

'1. Fließender Verkehr

Die,E.rschließung erfolgt über den vergesehenen Straßenzug "A"

und cUe heiden stichstraßen "C + DU. Die Stellpl'ätze fUr die

B10ckbauten sind a15Gemeln5chafts~~ellplätzevorgesehen und

werden über den vorgesehenen straßenzu'g "At! bzww nE" und die

~erelts ver~aftdene Alte Heeerstraße e~scnGssen.

2. Ruhender,Verk~r

Für jede Wohn~~nheit ist ein stellplatz eingeplant. Außerdem

sind öffentliche p~rkflächen in ausreichendem Maße über das

plangebiet verteilt w

3. Öff~ntl~che Verkehrsmittel

I:!&S pl:angebi-et wird durch die auf der A;lt@n,H@ers't'raße ver

kehrenGenBUslinien der SUd~~stdeutschenEisenbahngesellschaft

mbH an den,0f~entlichen yeocehr ~ngeschlgssenw

v w Bodenordnung

Nach Feststellung d~s Bebauungsplanes wird eine Baulandumlegung

entsprechend den Bestimmungen des Bundesbaugesetzes durchge

führt w
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IV. Ve~sorg_ungslel~

1. Entwä....en"'9

Dl~<,. ~twäSse:I'W'tlil ezrfelqt durch SchWMak••lis'6\'tien (Misahsystem)

uncl kaumaa das 'hstenewie li\i;lf;na1netz am.'8$'eflDsWn._~",,'

n,.:Le -~9Q1:~, des ·Pl.~etes Ildt WU.$er er'fo19't 'iJa!Jer das vor
hiIRQea:e- st:ikitis-che \le.rs.arg-'lJ"a9Saetzt.

3. E~tri-zi.tät

.MiiS den str~ "A u. a" des Plang:ebie.tes ist e:i:n Gelände
-für (Ue i:rr.iehtuaq von je einer Trafos·tation ~lant. Das

, ' -.'';;.,
StirOlllfte:tz ,soll verkabelt werden und erhält' ilDer dU' Trafosta·t1onen

~l-u.ß _ das besteb.em.te Ortsneta der 'Illadetlwerk AG ..

•

4. Die verso:rfJl"li9 .1t Gas erfolgt durch An'Schluß" an das

'h~_ versor~etzt,.der 's;tacit~tfeid'i!frber9 •
vor-

~. Fl~rteilumq

. 'a'r\it:to...a&uland

N~tt~~Uland

C;~"~fl~"""'fi;r!"!"'<"~ """
IU~,,'Sli E1nZelh~r sWi.-e
-pet...... puk~lkheit,

-_Qi~U~cheVe-;E'k'ehr'zf1khen.

Str..... , wa,e, Spielplätze

s~'ijf.~tl1:.che p~'Lö.i:ze

....~.. iN-.~ K:Le~~~

-6.20 ha

4.,34 h-a

0.94 ha

= 100 'X.

= .70%;

::::_ 15.16 %.

• 14.84 %

2·,. ,~li6l{lte' ~9'

Wohll:fodlen

> -~'i'tf~itk...e.,E~lhäu$eT

,~:e-;~'~Osft9-'<

'*1OC"_~-
~.. ~"'~OSSig

WOhnungen Personen

13 45

'~·76 -ft.-1fi

112 392-
301 1.053
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3.W4l;nnü,$;!1=
An9,1t:nemraen pro \lIClhnung 3 t 5PeDSII»\en

Nette-:Wehß;l41.ehte

Brutto-.WonRci1.Chte

"l."'!/4 .. 34 :. .:2.c.a:e Pers./ha.

1~~li)•. 20 - ,_'J.iP.s.,/ha

4. Abatellpl~tze

Pr~vate Ein- und Ab5tellplltze für PKW
Öffea:t.1d.ehe ASSt:ell;Pll:,tze, tür"PRW'

VIII. Kosten

273 StUck

65 S;;üok

Die Kesten, die durch die vorgeaehenen Maßnahmen entstehen, eind

Uber.scnllitig eL1l\1ttelt und setzen $lid'!, wie fQltt z118,..ens

1. Straaft \lad' •.f,fentl:ieh Park fliehen

ca'. i.'~~-S- ''-qm •. DM ~~.tr,- ...
2. Sp1elp-llttze einsehl. Wege

ca. 3.'57. qm a DM, lS ,_...

3. l('uallsatiCln

ca. 3!Gt,m ca DM 25(j, ....-

4. W.....rMraorgung
ea. '5~ m Cl DM 8S t --

5. ,Si:;r~v:er••X:I.u;c).tfl.

(Str$ßeRbiGUehtua; verkabelt)

6. 8aU,)..e'ltp1aA\Pit

7. U'II-let'\lnti.

ca. 62QeG ~, a DM Q,3S

53.550,-- llM

87.50G,-- TJM

29 .. 75Q,-- DM

15.GG)O,-- DM

4 ..~C)('l.-- DM

21,,71»0,-_ DM

361.SQG, __ DM

Erachlieaunf.aufwand pro geplante
361.5eG , 273 •

Wohneitlheit
1.324,18 DM

Ein Teil d~eser Kost~ kann durch Er5chliea~n.sDe1träge~ed.ekt

werden.,

stadetbauamt
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Bebauung s pI an " Straßen\<1ie s enl str:'aßenäcker"

Gemarkung Wiesloch

Begründung gemäß § 9 BBauG

I~ Allgemeines

Das Gebiet des festzustellenden Bebauungsplanes "straßen

wiesen/straßenäcker" ist im Flächennutzungsplan-Entwurf als

Wohngebiet dargestellt~ Das Baugebiet liegt w~stlich der

Alten Heerstraße im Anschluß an das Neubaugebiet Bohn, ca.

1500 m vom Stadtkern entfernt~ Die topographischen Verhält

nisse des Plangebietes sind aus den eingetragenen Schichtli

nien im Bebauungsplan ersichtlich.

Das Baugelände umfaßt ca. 6,2 ha. Im ,Nord- und Westbereich

wird das Baugebiet von einer 380 kV~Leitung überspannt, die

erhebliche Einschränkungen in der Nutzung des Baugebietes mit

sich bringt.

Außerdem ist die, bauliche Nutzung des Geländes 'durch seine

Lage an stark: belasteten Verkehrs straßen beeiIlträcht'igt.

Um den Verkehrslärm: der durch die umgebenden verkehrsstras,,:"",

sen ~usgel'ößt wird', f~rnzuhalten, is'tbeabsi~htigt, eine

Schallblende in 2 l50 m Höhe an dem kün:ftigen zubringer z-u~

B.3 anzubringen und zusätzlich eine'dichte B€Jf'lanzung ent_

lang der Verkehrs straßen ,anzulegen.

II. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

DöS Plangebiet' wird begrenzt im Süden dUI:'ch den Leimbach ,'"

im Westen durc h den geplanten ,zubringer zur neuen Umgehungs-"

straße B 3, im Norden durch den vorhandenen, Feldweg Lgb.Nr~

3020 und im Osten durch eine vorhandene ausgebaute Orts

straße (Alte Heerstraße).

../ ...

{, ,

, .i."

,
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Bebauung

:Im plangebiet,ist die. Erstellung von EinzelhäusernJim Süd

lichen,Teil Punkthäuser mit 10 und, 12-Geschossen sowie

2 in sich gegliederte Wohnzeilen mit 4 Vollgeschossen Vor

gesehen. An der Süd-Ost-Ecke des Plangebietes ist eine Fläcne

alsallgerneines Wohngebiet (WA) ausgewiesen.

Die beabsichtigte Bebauung ist an die vorhandenen Blockbauten

ostwärts und die Punktbautensüdöstlith desPlangebietes an

geglichen.

,
I

IV. Verkehr

1~ Fließender Verkehr

Die 'ErS~hließunng erfolgt über· den vorgese,hene'n. straßenzUg 'j

nAlI und die bei den Stichstraßen "e + D". Die Stellplätze

für die Punkt- und Zeilenbauten sind als Gemeinschafts-'

'stellplätze bzw. Gemeinschaftsgaragen vorgesehen und wer-

den über den vorgesehenen straßenzug "All bzw. "Bn und die

bereits vorhandene Alte HeErstraße erschlossen.,

2. Ruhender Verkehr'

Für jede Wohneinheit ist ein, Stellplatz eingepiant. Außer

dem ~ind öffentliche Park flächen in ausreichendem Maße

über das plangebietverteilt... .

3. Öff~ntliche Verkehrsmittel'

Das Plffi1gebiet' wird durch die auf der Alten Heerstraße ver

kehrenden'Buslinien der stidwestdeutscheh Eisenbw1ngesell-'

sch~ft mbH an den öffentlichen Verkehr~ges~oss~n.

I
I
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'v. BOdenordnung
! '

Nach :f:"eststellung des Bebauungsplane's wird eine Baulandumle- /'

gung entsprechend den Bestimmungen 'des Bundesbauges~tzes durch-
,geführt.

IV. Versorgungs leitungen

1. Entwässerung

Die Entwässerung erfolgt durch Schwemmkanalisation (Misch_

system) und kann an das bestehende Kanalnetz angeschlos

sen werden.

2. Bewässerung

Die Versorgung des Plangebietes mit Wasser erfolgt über das

vorhandene städti'sche VersoJ:'gu,ngsnetz.

3. Elektrizität

AUS den straßenzügen "A + B" des Plangebietes ist' ein Ge

lände für die Errichtung von je einer Trafostation einge

'plant. D~S stromnetz 's~ll verkabelt werden ~nd erhält übe'r

die Trafostatlonen Anschluß an das bestehende Ortsnetz der

Badenwerk AG.

. .
4a Die Versorgung mit Gas erfolgt durch Anschluß an das vor-

"handene Versorgungsnetz derStadtwe~ke Heidelberg.,:

VII. Flächennutzung

~,

i
t

ca. 6,20 ha' '" ,1.00,%'

'1. Flächenverteilun'g

Brutto-Bauland,

Netto-Wohnbauland'

Grundstücksflächen'für Punkt-' zeilen~
u. EinzelhäUSer sowie private
Parkflächen ca. 4,8Q ba' .77,5,'%

'Öffentlic,he Verkehrs flächen

straßen, Wege Spielplätze'
sowie öffentliche parkplätze 'ca. 0,90 ha '" 14,5 %

j\:l 1.. :;JUV, -- '-'~••
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Wiesloch, im September 1970

Erschließungsaurwand p~o geplante Wohneinheit

1.105,50 DM'327 =

PlanungSjft '

. .' . 11 ..
. . \t(--+,\

361.500

Ein Teil ,dieser Kosten kaDndUrch'Erschließ~ngsbeitr~g~ge

deckt werden.

t,,
,,,

" ;.

!
i

l
'
I
•



Gemarkung Wiesloch

BEBAUUNGSPLAN
STRASSENWIESEN
STRASSENACKER

----
,1. 1r-~"1

Au fgestellt:

PLANUNGSAMT WIESLOCH

WIESLOCH DEN 1.Sepfe-rr,ber I97o. ... .... .

Datum Name Man!>lab Planzeichen 81011 Nf

bt'orbei lei SEPT. 1970 H AAS

gezeichnet 1 : 1000
gt'pr üf I



Verfahren
11. Der Bebauungsplan hat ge

mäß § 2 (6) BBauG nach
ortsüblicher Bekanntmachung

30. Oktober 1970sm ••.•••••••••..••••••••
10. November 1970p.,. ••••••••••••••••••••••

lO~ ,sb'" 10. Dezember 1970

: '. e~ •~t".:;. :~:~:~: ....
~ C>

/1:5\.0
I; nehmigungsvermerk d r

Verwaltungsbehörde:

Nc.' ./;;J.-J2f1(l~9t?/ l'i .
Genehmigt ( § 11 BBauG§/IIL&J20. Januar 1971...... . .

Bebauungsplan wurde ge_Mn
(1) BBauG durch Beschluß
Gemeinderates

16. September 1970........................

v"'"

I. Der
§ 2
de.

v"'"
";fA 11

D
"h, ',

z g~,~.W

/ (; oC>
SL

111. Der BebBuungsplan wurde e
mÄß § 10 BBBUG 1n Verbindung
• it § 4 GO durch Beschluß des
Ge_einderates

o tzung beschlossen.

"'~Zjj;"l' , en .2.-!~~u."r.)~?I. ,"

er' 8 . r
~ , .

/ C>
S€\..O

V. H der Bekanntgabe der
Bebauungsplan ..

,

···············~i \3·0 'r
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/~C>
1:5\.0

Wiesloch. den


